
Zeitschrift: Burgdorfer Jahrbuch

Herausgeber: Verein Burgdorfer Jahrbuch

Band: 86 (2019)

Artikel: Der Vatermord von Lützelflüh 1569 : eine "grusame greweliche
unerhörte missthat" im Spiegel der zeitgenössischen Medien

Autor: Lavater-Briner, Hans Rudolf

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1073594

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-1073594
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der Vatermord von Lützelflüh 1569.

Eine «grusame greweliche unerhörte mißthat»
im Spiegel der zeitgenössischen Medien

Hans Rudolf Lavater-Briner

«Ein unmenschlich grusame that»

Kaum dass der Leichnam des alten Uli Kupferschmid vom Rachisberg bei

Lützelflüh erkaltet war, als die Nachricht von seiner brutalen Ermordung
schon bei den Theologen in Zürich die Runde machte. Am 13. Mai 1569

informierte Heinrich Bullinger, Zwingiis Nachfolger am Grossmünster,
Tobias Egli in Chur darüber: «Im Bernpiet zuo Lützelflüe ist ein groß unerhört
mord fürgangen; dann ein sun sinem vatter ein summ gälts verstolen, inn

darnach ermürt und uffgehänkt an ein strick, alls ob er sich selbs libloß

[entleibt] gethan. Alls man aber uff die sach kummen, ist der sun, der

vattermorder, 3. Maij nach gepür gestraafft.»'1

Mehr Einzelheiten vertraute der im bernischen Amsoldingen geborene

Grossmünsterpropst Wolfgang Haller (t 1601) seinem Schreibkalender

an, den er von 1544 bis 1576 täglich nachführte: «Am 3. Maij ward zuo
Lüzelflüe in Bern piet in der herschafft Brandis mit füwrinen zangen 4 mal

gepfetzt [gezwickt], demnach grederet und uff dem rad gehenckt Hans

Kupferschmid, 21 jar alt, so sin frommen [rechtschaffenen] vatter mit
einem strick erwürgt und i<h>nn darzuo gehenckt hatt, als hette ersieh selb

erhenckt, und im zevor 700 Pfund bars gelts gestolen hatt. Ein unmenschliche

grusame that was [war] es.»2

Fast scheint es, als möchte Haller sich selbst und den Nachgeborenen die

nicht minder «unmenschliche grusame» Bestrafung des Täters erklären.
Es wird im Folgenden zu zeigen sein, dass die genannten Zürcher Intellektuellen

keineswegs die einzigen Zeitgenossen waren, die den auf einem

abgelegenen Emmentaler Hof begangenen Mord für mitteilenswert
fanden. Die mit offensichtlich hohen Gefühlswerten aufgeladene Nachricht-
die Menschen damals empfanden sie als «grewelich, jämerlich, erschröck-

lich, gottlos» und «wunder schrecklich»-wurde über alle früh-neuzeitlich

verfügbaren Informationskanäle bis ins ferne Schlesien verteilt.
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1565 Mordfall Basel

1566 «Schröckliche Historia»
Basel, S. Apiarius

Dresden, M. Stockei
Nürnberg, H. Koler

1569 MORDFALL LÜTZELFLÜH

[«Brie, quo uci.i"j Chronik J. Haller, Bern

H. Bullinger, Zürich — T. Egli, Chur

Sammlung J. J. Wiek, Zürich
T +

«Schön new Lied»
[Bern, B. Ulman]

[Basel, S. Apiarius]

1570 Nürnberg, H. Koler

1572 S. Suevus, Görlitz

1573 H. Roth, Eisleben

1574 Chronik A. Müslin, Bern

1677 J. D. Ernst, Altenburg

Überlieferungsschema des Mordfalls von Lützelflüh 1569

Eine schlüssige Erklärung für das überregionale Interesse an diesem Fall

liefert selbstverständlich Sigmund Freud, der den Vatermord bekanntlich
als «das Flaupt- und Urverbrechen der Menschheit wie des einzelnen»
beschrieben hat.3 Und in der Tat haben die patriarchalischen Gesellschaften

aller Zeiten den Patrizid als besonders ruchlosen Anschlag auf die tragenden

Ordnungen der Gesellschaft betrachtet. Das römische Recht zählte ihn

als schweren Friedensbruch zu den öffentlich bestraften «delicta publica»,
doch für die Entwicklung von Recht und Moral in der Kulturgeschichte der

Neuzeit spielten die in den Kirchen der Reformation in höchstem Ansehen

stehenden Zehn Gebote die ungleich grössere Rolle.

Aufgrund der besonderen Stellung des Gebots, Vater und Mutter zu «ehren»

am Übergang zwischen den Geboten der Ehrung Gottes (l-lll) und

jenen zum Umgang mit den Mitmenschen (IV-X) bezeichnete Martin Luther

im «Großen Katechismus» von 1529 das Elterngebot als das «erste und

hohiste» derzweiten Gruppe. Die im Judentum und im frühen Christentum

gängige Deutung auf die respektvolle Ernährung der alten Eltern erfuhr
im Luthertum insofern eine zeittypische Akzentverschiebung in Richtung

Autorität, Gewalt und Gehorsam,4 als dieses den Elterngehorsam mit der

Untertänigkeit gegen den Landesvater wie gegen den «Übervater» Gott in

eins setzte. Forderte dieser, «das du mir als deinem vater gehorsam seyest
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und ich die öberhand habe», so besass die Folgerung «Wiltu nu nicht vater
und mutter gehorchen so gehorche dem henger»,5 eine damals nicht

hinterfragte Plausibilität.

«Ein gwüss und warhafft schryben uss Bern»

Am internationalen Informationsnetz Bullingers - sein erhaltener
Briefwechsel zählt allein bei 12 000 Nummern, zudem unterhielt der Antistes
eine eigene Nachrichtenagentur - war auch der Archidiakon und
Grossmünster-Chorherr Johann Jakob Wiek (t 1588) angeschlossen.6 Davon

zeugt seine immense Sammlung von gedruckten Flugblättern und

Meldungen zum Zeitgeschehen der Jahre 1559-1588, die mit ihren 13 000
Seiten das umfangreichste Epochenarchiv des 16. Jahrhunderts darstellt.
Gemäss Obertitel auf dem ersten der 24 dickleibigen Bände sollte sich die

Johann Jakob Wieks erzählerisch aufgeladenes «Merkbild», eine kolorierte
Federzeichnung, zeigt in naiver Gleichzeitigkeit die einzelnen Phasen des Vatermords

von Lützelflüh und seiner Bestrafung. Alles steht zu dem beschaulich in eine
Flügellandschaft gebetteten Lützelflüh mit rauchenden Kaminen in Kontrast: rechts
im Mittelfeld Vater Uli Kupferschmid am Stock, wie er mit Sohn Hans den
strohgedeckten Stall verlässt. Schon zeigt dieser auf den Tatort. Beim anschliessenden

Aufknüpfen des bärtigen Mannes hat der Gehörnte und Geschwänzte ebenfalls
seinen Anteil, doch Gott straft sofort. Die Exhumierung des Vaters durch die Söhne
ist das Vorspiel für die mehrstufige Exekution des Diebes und Mörders, für den der
kniende Pfarrer betet (Zentralbibliothek Zürich, Ms F 18, Bl. 170r)
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etwaige Leserschaft vor allem «grösslich verwunnderen ab der trüebse-

ligen [schlimmen, notvollen] zyth»,7 die mit dem in der Regel strafenden

Eingreifen Gottes jederzeit zu rechnen hatte.8 Als ein Menetekel betrachtete

Wiek offensichtlich auch das Gewaltverbrechen von Lützelflüh, das er in

seiner krakeligen Schrift festhielt und dazu noch mit einer eigenhändigen
Federzeichnung versah, bei deren Betrachtung der nicht ausgesprochene,
aber jedenfalls gemeinte Römerbrief 13, 4 sich von selbst einstellt: «Dann

der gwaltig tregt dz [das] schwärdt nit vergäblich. Dann er ist Gottes die-

ner, ein rächer zur straaff über den, der böses thuot.»9 Als Informationsquelle

gibt Wiek ein «gwüss und warhafft schryben uss Bern, den 7. May
dises 1569. iars» an. Zahlreiche Informationen aus Bern pflegten vom
dortigen Dekan Johannes Haller (t 1575) zu kommen, dessen Briefwechsel

mit Bullinger über 700 Nummern zählt.10 Dass der ältere Bruder des

Zürcher Chorherrn Wolfgang Haller auch der Gewährsmann Wieks gewesen
wäre, ist fraglich, da seine eigene noch zu besprechende Aufzeichnung
über den Lützelflüher Fall in wichtigen Punkten vom «schryben uss Bern»

abweicht. Die Lebendigkeit des Wickschen Berichts, der möglicherweise
von einem Augenzeugen stammt, rechtfertigt den integralen Abdruck an
dieser Stelle. Die Binnengliederung des Textes von knapp 700 Wörtern
wird beibehalten, die Interpunktion modernisiert. Die Worterklärungen in

eckigen Klammern vergegenwärtigen das hohe Alter des Dokuments.
«Von einem unerhörten grusamen mord: wie ein sun sinen üblichen vatter ermürt. Ein

gwüss [verbürgt] und warhafft schryben uss Bern, den 7. May dises 1569. iars.

Zuo Lützelflue in der herschafft Brandis ist xin ein alter erlicher man, so ob 30 iaren
daselbs dess grichts [Gerichtssass], Der hatt in die 700 Pfund an barem galt gsamlet der
meynung, sich und sin hußfrauwen [Ehefrau] zuo verlybdingen [Altersrente sichern].
Dises galt ist i<h>m gstolen worden. Er darnoch an einem strik tod funden und geachtet
[vermutet], als ob er uss unmuott [Traurigkeit] von dess verlornen gälts wägen sich selber

lybloß [entleibt] gethon. Als aber der nachrichter [Henker] von Bern beschickt und
i<h>n dannen thuon [weg führen] sollen, hatt er befunden [bemerkt], dz [dass] der strik
oben für fast [stark] bluotig, dass er vermeynt, die sach gang nitt recht zuo. Desshalb er
in nütt verbrennen wollen, sonder in das ertrich bestattet.
Unlang darnoch, als der iünger sun in dem wirtzhuß gesässen, ist der wirt mitt im zuo
red chon und gesprochen: Lieber, wettist nütt an mich zürnen, wett dir anzeigen, was
mir von dir dise nacht getraumpt habe. Der geantwortet, solle im den träum erzellen.
In dem sprach er zuo: Mir hatt getraumpt, du habist dinen vatter ermürt, wiewol ich
dich nütt darfür han [halte]. Als er diese red gehört, sol er gar [ganz] erbleicht und
erstunet [erstarrt] sin.
In summa: Von disem bluot und strik ist vil und mancherleyn grett und ein starcher

argwon uff dise sine zwen sün gefallen, als ob sy den vatter ermürt, dess zuo innen
gryffen [festgenommen] worden. Der iünger sun, by 21 iaralt, ein schöne starke person
und vor allwäg [stets] guots namens, hatt bekennt, dz ers gethon, aber den anderen,
sinen bruoder, entschuldiget [entlastet] des mords halb; doch habe er imm auch öttwz
[etwas] gälts darus geben. So vil aber das mord des vatters antrifft, hatt er also bekent:
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Wie der vatter verstanden [begriffen], dz er i<h>mm dz geltgenomen, hatt er im ernstlich
[eindringlich] angehalten, dz er Imm dz galt widergäbe und uff einen abend zuo im in
den stal komen, mitt im darvon gredt, habe er zum vatter gsprochen, er solle mitt im

gan, so wolle er im dz galt zeigen. Hiermitt habe er ein strik zuo im genommen und den
vatter gfüert an einen gäben reyn [steilen Abhang] in ein gstrüpp, als ob er imm dz gält
zeigen wölte. Wie nun der vatter an dem rein vor imm nidsich [hinunter] gangen, habe
er im den strik an den hals gworffen und inn darmitt umbgezogen und den rein nider
geschleikt [geschleift] in ein gstrüpp. Dem vatter aber, so ein bymesser [Dolch] ghan an
im hangen, sye noch so vil worden [in der Lage gewesen], dz er das selbig gezukt und
den strik darmitt understanden [versucht] ab ze hauwen. Und als er [der Sohn] imm
daruff griffen, habe er es im durch die hand gezogen, darvon ergebluotet und der strik
bluotig worden. Demnach sye er imm mit den füessen uff die arm gstanden unnd in
mitt dem strik zuo vollem erwürgt, demnach in angeknüpfft [an einem Baum], als ob
er sich selbs erhenkt hette.
Uff diese grusame greweliche unerhörte missethat ist erkent [richterlich entschieden]
<mitt urtheil und rächt>, das diese beyd sün den vatter mitt iren eignen händen uss-

graben sollend; demnach solle der ein, so von dem gält gwüsst, aber an dem mord
unschuldig, mitt dem schwert gerichtet werden, doch uff gnad der herschafft. Der
thäter aber als ein mörder dess vatters ussgeschleikt [zum Richtplatz] und uff die
brächen [Brechbank] gebunden werde, allda solle im der nachrichter vier pfätz [Kniffe] mit
glüenden zangen gäben, in yeder syten zwen, dannethin mit einem rhad sine glider
zerstossen, uff ein rhad flächten, einen galgen daruff machen und in an dem selbigen
mitt einem strik erwürgen. Dises ist am 3. May dises 1569. iar alles erstattet [vollzogen].
Dem anderen bruoder aber ist dz laben uss gnaden geschenkt.
Als sy aber am 2. May den vatter ussgraben und der mörder in angfangen anrüeren,
hatt der tod cörpel [Leichnam] zuo dem mund uss, in<n>en an dem kleinen finger und
an dem einen grosen zehen angefangen zuo blüeten, welches das ganz gricht, vil prae-
dicanten und ob 60 personen gesähen.
Der übeltheter ist dultig [willig, ruhig] mit großem rüwen und ernstlichem anrüeffen
Gottes gestorben. Sin nam wz N. Kupferschmid. Ist gerichtet am 3. May zuo Lützelflüe
in der herschafft Brandis.» (Wicksche Sammlung, Band 7, Zentralbibliothek Zürich, Ms
F 18, Bl. 168r-169r)

Die Form und der Inhalt dieses Berichts wecken die Vermutung, dass der

bernische Gewährsmann Wieks den historischen Kern des Geschehens um

weitere, ihm zugetragene Elemente angereichert hat, wie sie die «Volksseele»

oft und gerne um dramatische Rechtsvorfälle ranken lässt,11 der

Wahrtraum, die Leichenblutung. Ohne die unter dem Galgen öffentlich
bekundete Reue und Anrufung Gottes durch den Hinzurichtenden
grundsätzlich zu bezweifeln, ist doch daran zu erinnern, dass beides zum
bewährten Setting erbaulich-moralisierender Hinrichtungsberichte gehört.12

Für Menschen, die vom Erbe der Aufklärung geprägt sind, mutet die hier
bis in grässliche Einzelheiten geschilderte Strafrechtspraxis unerträglich

grausam an. Als «Theater des Schreckens» hat sie Richard van Dülmen
in bester Absicht beschrieben,13 doch haftet der von ihm gewählten
Begrifflichkeit die anachronistische Beurteilung der Vergangenheit nach
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heutigem Rechtsempfinden an. «Wenn wir wagen, das mittelalterliche
Rechtsleben sittlich zu werten», mahnt der bedeutende Berner Rechtshistoriker

Hermann Rennefahrt (t 1968), «so dürfen wir das, um gerecht zu

sein und der Wahrheit möglichst nahe zu kommen, nicht ex nunc tun, das

heisst nach heutigen Anschauungen, sondern müssen es ex tunc, nach den

zeitgenössischen, zu urteilen suchen.»14 Der Strafzweck der vormodernen
Rechtstheorie war nicht die Besserung des Täters, sondern die öffentlich
abschreckende Wiederherstellung der verletzten Rechtsordnung, und dies

gewissermassen durch «Verletzung» des Rechtsbrechers.

«Mit der landlüten urtheyl»
Seine Beglaubigung, aber auch die stets möglichen Berichtigungen und

Ergänzungen, findet der Bericht der Wickschen Sammlung im Berner

Ratsmanual vom 30. April 1569. Es ist dies, soweit wir sehen, das

einzige offizielle Dokument zum vorliegenden Kriminalfall. Der Eintragung
zufolge hatten die «landlüt» des Emmentals, das heisst der für die
Herrschaft Brandis zuständige Landtag (Blutgericht) von Ranflüh,15 die Söhne

des Uli Kupferschmid einvernommen und aufgrund der Geständnisse ihr

Urteil gefällt. «Nach verhör [Anhörung] beider vergichtenn [Geständnisse],
Hanns und Clausen Kupfferschmidts von Rachisperg» - es fallen erstmals

die vollen Namen aller Beteiligten - milderte die Regierung der «landlüten

urtheyl» in drei Punkten: 1. Hans sollte wegen des «jämerlichen» Mordes

an «Uoly Kupfferschmid»16 «uß gnadenn nur zwen pfätzgriff erlydenn»,
«des rhadbrechens unnd nebend galgens halb» sei aber alles an ihm zu

exekutieren. 2. Weil Klaus am Mord nicht beteiligt sei und er «allein by

den 40 Dicken» gestohlen habe (ein Zwanzigstel der Deliktsumme von 700

Pfund), sei die Strafe der Enthauptung umzuwandeln in Ehr- und Wehrlo-

sigkeit, bei Übernahme der Gerichtskosten. Dies freilich nur, wenn Hans

auf dem Richtplatz die Unschuld des Bruders bestätige. 3. Weil kein Suizid

des Vaters vorliege, könne der Amtmann von Brandis auf Wunsch der

«fründen [Sippe]» Uli Kupferschmid ausgraben und im «kilchhoff» bei den

«andern christglöubigen lütten» bestatten.17

Zweierlei sticht hervor. Zum einen die unerklärbare Umkehrung des

Instanzenweges, denn grundsätzlich waren die vom Amtmann einberufenen

Landgerichte nur befugt, die vom bernischen Rat gefällten
Urteile zu verkünden und auszuführen.18 Zum andern die möglicherweise
machtpolitisch motivierte Milderung des harten Verdikts des Landtags
durch die Obrigkeit. Dass der «landlüten urtheyl» schärfer ausgefallen
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Das auf 844 m ü. M. gelegene Heimet Rachisberg (Gemeinde Heimiswil) gehörte
vor der Brandisbereinigung zu Lützelflüh (Plan von 1808/15, Staatsarchiv Bern, AA
IV 1175)

war, als der Stadt gefiel, ist nachvollziehbar, denn beim Opfer, dem seit

1547 auf dem Rachisberg bezeugten Uli Kupferschmid,19 handelte es sich

um einen altehrwürdigen Gerichtssassen und Mitglied der Gemeindebehörde,20

ihren Amtsgenossen.
Da die begangenen Rechtsbrüche vollständig und restlos zu sühnen waren,

folgten auch die Landrichter des Emmentals dem strafrechtlichen
Grundsatz «So viel Vergehen, so viel Strafen» (Kumulationsprinzip), wobei
die Wiederherstellung des Rechts nach Möglichkeit dem Tathergang folgte.

Folglich stand dem Uli Kupferschmid als Erstes ein ehrliches Begräbnis

zu. Wie erinnerlich, hatte der Nachrichter den angeblichen Selbstmörder

nur deswegen nicht dem Feuer anheimgegeben, sondern verscharrt, weil

er ahnte, «die sach gang nitt recht zuo». Suizidanten wurden als Mörder

betrachtet, die man zu Asche verbrannte, um deren Selbstauslöschung

zu sühnen. Alt und verbreitet war ferner die Vorstellung, einen «Wiedergänger

[ruhelosen Geist]» durch Feuer zu bannen.21 Die Exhumierung und

Umbettung des Vaters in «geweihte» Erde liess der Amtmann von Brandis

am 2. Mai 1569 in Anwesenheit vieler Zeugen durch die Söhne vollziehen.

Dass dabei der Leichnam unter der Berührung der Mörderhand blutete,

war jener spontane Schuldbeweis, der schon im Nibelungenlied Hagen als

Mörder Siegfrieds überführt hatte. Als «Bahrprobe» wurde diese Beweisform

noch 1648 im bernischen Aargau angeordnet.22

17



«Ze Ränften an dem Tann»

Die am 3. Mai 1569 vollzogene Urteilsexekution an Hans Kupferschmid
bedarf zum vertieften Verständnis der einzelnen Akte des gross inszenierten
«Theater des Rechts» eines kurzen rechtsgeschichtlichen Kommentars.23

Laut beigebrachten zeitgenössischen Berichten wurde Hans «zuo Lüt-

zelflüe in der herschafft Brandis» gerichtet. Zwar besass Brandis im
hohen Mittelalter auf dem «Galgeli», am Weg von Ramsei nach Waldhaus,
eine eigene Richtstätte, doch der eigentliche Ding- und Richtplatz der

Landschaft Emmental mit der Gerichtslinde und dem weithin sichtbaren

Hochgericht auf dem «Galgehübeli» stand «ze Ranflen an dem Tann»,

fünf Minuten von Ranflüh auf offener Wiese, beim heutigen Zollbrücker
«Schulhaus Than». Von Schloss Brandis, wo er vermutlich eingekerkert

war, wurde der Armsünder die anderthalb Wegstunden von Lützelflüh

zum Tann ausdrücklich «ussgeschleikt». Die schimpfliche Strafverschärfung

war zugleich ein rechtssymbolischer Akt, wie das noch zu
besprechenden Zeitungslied treffend feststellt: «Man schleifft jn her, gleich wie

er thet seim Vater», als Hans seinen Erzeuger so unbarmherzig «den rein

nider geschleikt» hatte.

Schloss Brandis bei Lützelflüh im Jahre 1743, Kupferstich von Johann Ludwig Nöthi-

ger (1719-1782). Der alte Stammsitz der Herren von Brandis oberhalb des

Lützelflühschachens war 1569 im Besitz der katholischen savoyischen Familie de Pesmes,

deren Herrschaft Brandis seit 1537 bernisch bevogtet war. Das Schloss brannte
1798 infolge eines Kaminbrandes ab
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Eine ebenso häufige Strafverschärfung war das Zwacken («pfetzen»)
mit glühenden Zangen. Wiek zufolge wären die vom Landtag verhängten

zweimal zwei Griffe gegeben worden, doch scheint es kaum glaubhaft,

dass der für die Hinrichtungsprozedur verantwortliche bernische

Amtmann oder gar der Henker sich über die Gnadenentscheidung ihrer

Obrigkeit hinwegsetzen durften. Jetzt erst kam die Strafkumulation zur

Anwendung. Auf Mord stand schon im Sachsenspiegel die Strafe des Rä-

derns. Nachdem der Verurteilte entkleidet und auf die scharfkantige «Breche»

(Unterlegekrippe) gebunden war, zerschlug ihm der Scharfrichter die

Glieder mit einem grossen, oft mit einer eisernen Kante versehenen Rad.

Hierauf wurde der geschundene Körper in die Speichen «geflochten». Auf
Diebstahl stand der Galgen. Dazu wurde im vorliegenden Rechtsfall am
Rad ein kleiner Galgen angebracht, woran man den armen Menschen

erhängte. Endlich wurde die schaurige Konstruktion auf einen Pfahl gesteckt
und als Mahnmal für alle aufgerichtet. Als doppelt Ehrloser hingerichtet,
wurde Hans Kupferschmid bis zur Unkenntlichkeit dem Wetter und den

Tieren preisgegeben.
Besser erging es Klaus, dessen Galgenstrafe der Landtag in Würdigung
der Tatsache, dass er zwar Geld genommen hatte, aber kein Mörder war,
«uff gnad der herschafft» in eine nicht ehrenrührige Enthauptung
umgewandelt hatte. Diese erlaubte eine Bestattung auf dem Friedhof und
Hess den Nachkommen die Ehre. Aufgrund der Entlastung, die ihm der

Bruder auf dem Richtplatz gegeben hatte, kam Klaus dank obrigkeitlichem

Gnadenerweis frei, doch waren die auferlegten Ehrenstrafen mit
schweren sozialen Nachteilen verbunden. «Ehrlosigkeit» hiess, dass er zu

öffentlichen Ämtern untauglich war, vor Gericht weder Zeugnis noch Eid

ablegen durfte und auch kein gleichberechtigtes Glied seiner Sippe mehr

war. «Wehrlosigkeit» bedeutete den Verlust des Rechts, eine Waffe zu

tragen, das Zeichen des freien unbescholtenen Mannes.

Neben den Zürchern Bullinger, Wiek und Wolfgang Haller hat der bereits

erwähnte Berner Dekan Johannes Haller den beschriebenen Ereignissen
seine Aufmerksamkeit geschenkt. In seiner «Berner Chronik» (Chronicon
breve Ecclesiae et Reipublicae Bernensis), die die Jahre 1550-1573 betrifft,
nimmt das «Grusam parricidium» exakt zwei Quartblätter ein.24 Anders als

Wiek bezeichnet er das Mordopfer als «wittling [Witwer]», die beiden Söhne

als «zimmlich liederlich», und es fehlen die Nachrichten über den Traum

des Wirts, den blutenden Leichnam und den «Nebengalgen». Zwei

Ergänzungen verdienen Beachtung. Haller gemäss wurden die Brüder nach ihrer
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Verhaftung gefoltert («gemarteret»). Es sei daran erinnert, dass erst die

mit dem römischen Recht eingeführte Folter nicht als Strafe galt, sondern

vielmehr ein gängiges Mittel der Wahrheitsfindung war, wenn zwei

glaubwürdige Tatzeugen fehlten oder die Täterschaft des leugnenden Verdächtigen

halbwegs feststand. Ferner erwähnt der Dekan die enorme Publizität

der Urteilsvollstreckung: «Es kam ein unsägliche wält dahin uß der statt
und dem land wyt und breit, semlich supplicium [Hinrichtung] zuo sehen.»

Die am 10. Januar 1571 erlassene «Ordnung, wie sich das volck uff der

richtstatt alhie, wan die verurtheilten gericht werden, soll halten» betraf

zwar in erster Linie den Galgentourismus nach Bern, doch wird das dort

missbilligte «trucken, schryen, gulisieren [johlen, frz. gueler] und andere

ungestümigkheit» in Ranflüh kaum schicklicher ausgefallen sein.

Bemerkenswert allerdings, dass die Obrigkeit an das Mitgefühl appelliert, wenn
sie die Gaffer aufruft, vielmehr «ein christenlich mitlyden mit söllichen

personen <zu> habenn unnd Gott, den Herrenn, für sy umb verlychung

[Verleihung] eines sälligen endtes» zu bitten.25

Johannes Hallers «Chronicon» wurde von Abraham Müslin (+ 1591),

seinem Nachfolger im Dekanat, bis 1587 fortgesetzt.26 Die als «Haller-Müslin-

Chronik» bekannte Sammlung beinhaltet das «Chronicon» in einer Kopie

von unbekannter Hand. Vom Original weicht der Bericht vom «Grusamen

parricidium» insofern ab, als Hans Kupferschmid nicht nur «jämerlich an

der brüst zerrißen und gepfätzt» wurde, sondern solches «ann beden

brüsten und armen», also vier Mal. Die bei Haller fehlende Erwähnung
des Nebengalgens ergänzte Müslin eigenhändig und vermehrte sie noch

um den erschütternden Hinweis, dass der Täter, «da er ufgerichtet ward,
ein wyl uff dem rad» gelebt habe. Dem Abschreiber zufolge musste Klaus

Kupferschmid ganz zuletzt «die zwo zangen, darmit sin bruoder gepfätzt,

sampt dem blaßbalg uff das rad zum bruoder leggen und die überige rüs-

tung [berndt. rüstig: Ware, Gegenstände] alle, damit sin bruoder grichtet,
uff eignen achslen gan Brandiß inn das schloß tragen».27

«Ein schön new Lied» 1570

Während der Privatbrief und erst recht die persönliche Chronistik jeweils

nur einen vergleichsweise kleinen Personenkreis erreichten, ermöglichte

der Druck mit beweglichen Lettern die grossflächige Verbreitung von

Wissen, Nachrichten aller Art und Meinungen. Massenwirksam waren
namentlich die für den gemeinen Mann meist erschwinglichen plakativen

Flugblätter und mehrseitigen Flugschriften, die, mit reisserischen Über-
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schritten und grossformatigen Holzschnitten versehen, von geschäftstüchtigen

Druckern in Auflagen von 1500 bis 2000 Exemplaren regelrecht aus-

gestossen wurden. Vertrieben wurden sie durch den Buchhandel, lieber

noch durch Kolporteure, die ihre Ware auf öffentlichen Plätzen, auf Märkten

oder in Wirtshäusern ausriefen oder aussangen. Grosser Nachfrage
erfreuten sich gerade auch die Liedflugschriften, deren Volumen zwischen

1500 und 1650 Eberhard Nehlsen auf bis zu 9000 Titel schätzt.28

In dem 2185 Seiten fassenden «Quellenverzeichnis der Liedflugschriften
des 15. bis 18. Jahrhunderts» (Stand Juni 2016) des verdienten Oldenburger

Musikwissenschaftlers findet sich unter der Registernummer Q-5616

unerwartet Ein schön new Lied von dem erschröcklichen vnd grausamen
Mord von zweyen jungen, welche jren leiblichen Vatter ermordet haben;

geschechen im Vchtland zu Lützelflut [!] im 1569. Jar, den dritten Tag May.
Jm Thon: Es wohnet lieb bey liebe. M. D. LXX.29

«Le Chanteur en Foire». Kupferstich
von Antoine Romanet (t 1809) nach

einem Gemälde von Johann Conrad
Seekatz (t 1719). Druck von Christian
v. Mechel, Basel 1766 (Ausschnitt)

Titelblatt des 1570 bei Johann Koler
in Nürnberg gedruckten Zeitungslieds
über den Vatermord von Lützelflüh
1569 (Reproduktion Universität
Freiburg, Bl 1190)
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Unnötig der Hinweis, dass die geradezu parodistisch anmutende Tonangabe

nur gerade das Strophenmass und die Melodie festlegte, wodurch
die Beigabe von Noten entbehrlich wurde, da der «Thon» jeweils auf ein

älteres Vorbild verwies. Ein Einzelexemplar der Liedflugschrift hatte der Bi-

bliograf (und Sozialist) Emil Weller noch 1864 in der Staatsbibliothek Berlin

nachgewiesen,30 wo es offenbar kriegsbedingt in Verlust geriet.
Erfreulicherweise stiess der Liedtext auf das Interesse des Lutherschülers

und späteren Oberpfarrers im sächsischen Eisleben, Heinrich Roth

(t 1575),31 der ihn 1573 im Rahmen einer Predigtsammlung veröffentlichte:

CATECHISMI Predigt. Durchaus gericht auff den Catechismum D.

Martfini] Lutheri, darinnen die fünff Heubstück Christlicher Lere sampt
dem Morgen vnd Abendsegen Gehalten zu Eisleben Durch Mfagister]
Henrich Rothen, Eisleben 1573.32

In dem 850 Seiten schweren Band, der bis 1590 mindestens fünf Folgeauflagen

erlebte, verfolgte die «erschröckliche» Mordgeschichte vom Rachis-

berg mit anderen Moritaten zusammen die Absicht, die Kinder mit jenem
«metaphysischen Schauder» (Carl Arméry) zu konfrontieren, von dem

damalige Pädagogen glaubten, dieser diene der Verinnerlichung Gottes und

seiner Gebote.

CATECHISMI
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Titelblatt von Heinrich Roths

Catechismi Predigt, Teil II, Eisenach

1573. Die Predigtsammlung
enthält die einzige überlieferte
Fassung des Lützelflüher
Zeitungsliedes von 1569
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